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o Ihre Versicherungsberatungsstelle:

Zürcher Bauernverband 
Lagerstrasse 14 
8600 Dübendorf
Tel. 044 217 77 50 
www.zbv.ch

Für die Bauernfamilien!

SCHWEIZER!
Bekennt Euch zur Schweiz!

Schweizer Pin

diskret • zurückhaltend • bescheiden
aber eindeutig!

Stück Fr. 8.00
ab 6 Stk. Fr. 7.50, ab 10 Stk. Fr. 7.00

inkl. Portospesen

Bestellung durch Einzahlung auf:
Postcheckkonto: 31- 390997- 1

V.P. Brunner – 8712 Stäfa

8 x 8 mm
Schmetterlingsverschluss

Nassfutter

Treber (verschiedene TS-Gehalte)

Mais (ganze Pflanze, CCM, 
Kolbenschrot und Bio)

Zuckerrübenschnitzel
konventionell und Bio

Erhältlich als: lose, Siloballen, 
oder Siloschlauch

Trockenfutter
Trockentreber und Malzkeime

Mais (ganze Pflanze, CCM, 
Kolbenschrot und Bio)

Oberkirch Maiswürfel plus

Zuckerrübenschnitzel
pelletiert oder unpelletiert

Erhältlich als: lose, Big-Bag oder gesackt

fenaco Raufutter
aus Ihrer

Gratis: 0800 808 850     www.raufutter.ch

Rübenpflanzer – 
Für den künftigen Anbau 
kühlen Kopf bewahren 

Denkwürdiger 
«Spatenstich»  
von Agrovet-Strickhof

Neue Kleeblattkriterien 
2015/2016

Nord- und Ostsee-Inseln 
(Teil 2)

Sommerabend der  ZOB  
zum Thema Pflanzenschutz

KOMME NTA R

AGROVET ein Schlüsselprojekt für die produzierende Landwirtschaft
Um der Schweizer Landwirtschaft 
 Zukunftsperspektiven zu sichern, ist es 
unerlässlich, vorauszu schauen, sich 
 anzupassen und innovativ zu sein. Die 
Forschung spielt dabei eine zentrale 
Rolle. 

Der Schweizer Bauernverband ist fest ent-
schlossen, mit den Hochschulen und Haupt-
akteuren in der Agrar for schung stärker zu-
sammenzuarbeiten.

AGROVET wird zu einem Schlüsselprojekt 
hinsichtlich der Zusammen arbeit in der vete-
rinärmedizinischen und agrarwissenschaft-
lichen Lehre und Forschung und im Verbund 
mit der landwirtschaftlichen Praxis. Mit die-
sem Projekt soll wissenschaftliche Grundla-
genforschung in praxistaug liche Lösungen 
umgesetzt werden. Wir begrüssen ausdrück-
lich, dass sich die Forschung mit der gesam-
ten Wertschöpfungskette der Nahrungsmit-
tel von der standortgerechten Futterpflanze 
über die Futtermittelproduk tion, der Fütte-
rung der Nutztiere und der Gewinnung von 
Lebensmitteln auseinandersetzen wird.

Die Nahrungsmittelproduktion muss wie-
der in den Vordergrund rücken, positive Aus-

wirkungen auf die Umwelt sind in der Folge 
die grossen Herausforderungen.

Bei der Agrarpolitik 14/17 war das Vorge-
hen umgekehrt. Der Umweltschutz bestimm-
te die neue agrarpolitische Ausrichtung. Pro-
duzierende Betriebe, insbesondere Betriebe 
der Nutztierhaltung, wurden abgestraft und 
einem unkontrollierten Markt ausgeliefert. 
Der Verlust an Wertschöpfung in der Nah-
rungsmittelproduktion wird für die bäuerli-
chen Familienbetriebe zum Kollateralscha-
den, nicht mit dem Blick auf die Mengen, 
sondern einer standortgerechten und nach-
haltigen Landwirtschaft.

Die Schweizer Landwirtschaft verfolgt 
das Ziel der Qualitätsproduktion. Wir suchen 
den Weg nicht in der  industriellen Produktion 
von Nahrungsmittel, sondern Lösungen mit 
einer gesamtbetrieblichen Betrachtung. Dies 
ist mit Blick auf die Klimaveränderung und 
der wachsenden Bevölkerung von grösster 
Wichtigkeit.

Im AgroVet-Projekt stecken hohe Erwar-
tungen:

 – Standortgerechte und emissionsarme 
Nutztierhaltung 

 – Optimale Fütterung unserer Nutztiere mit 

Blick auf die Verringerung der Methanbe-
lastung

 – Tiergesundheit zugunsten einer höheren 
Lebensleistung

 – Futterverwertung, Relationen Lebendge-
wicht, Schlachtgewicht und Fleischaus-
beute

 – Nährstoffkreisläufe der Hofdünger, Ver-
besserung der N-Effizients

 – Umsichtiger und vertiefter Nachweis von 
Produktionskosten etc.

Nahrungsmittel haben einen Wert, nicht nur 
einen Preis. Unsere Ressourcen als Produk-
tionsgrundlagen sind begrenzt. An unseren 
Hochschulen muss die Nahrungsmittelpro-
duktion wieder vor die Lebensmittelsicher-
heit gestellt werden. Wissenschaftliche 
Grundlagen müssen als Botschaft an unsere 
Gesellschaft verstanden werden, der Wert 
der Nahrungsmittel muss wieder sichtbar 
werden.

Der Schweizer Bauernverband sucht mit 
der Ernährungsinitiative die Diskussion mit 
unserer Gesellschaft und ist fest entschlos-
sen, diese auch zu gewinnen. ETH und Uni-
versität müssen sich unter Einbezug der qua-

lifizierten landwirtschaftlichen Praxis mit der 
Nahrungsmittelproduktion verstärkt ausein-
andersetzen. Das AgroVet-Projekt schafft 
dafür ausgezeichnete Voraussetzungen.

Wir wünschen einen erfolgreichen Start in 
die Bauarbeiten, eine unfallfreie Realisierung 
dieses Forschungs- und Ausbildungszent-

rums und eine glückliche Hand in der nach-
barschaftlichen Zusammenarbeit mit den 
umliegenden Betrieben. 380 GVE brauchen 
sehr viel Futter, in einem Jahr wie diesem 
noch weit mehr. Viel Glück in Hof und Stall.

Hans Frei, Vizepräsident SBV  –
BE R ATE R ECK E

Was ist geschäftsmässig begründeter Aufwand?
Immer wieder kommt beim Führen der Buch-
haltung die Frage auf, kann ich diese Ausga-
be dem Geschäft belasten? Oder sind es pri-
vat zu tragende Kosten?

Artikel 27 des Bundesgesetzes über die 
Direkte Bundessteuer (DBG) definiert Folgen-
des:
Abs. 1: Bei selbstständiger Erwerbstätigkeit 
werden die geschäfts- oder berufsmässig 
begründeten Kosten abgezogen.
Abs. 2: Dazu gehören insbesondere:

 – Abschreibungen und Rückstellungen
 – eingetretene und verbuchte Verluste auf 

Geschäftsvermögen
 – Zuwendungen an Vorsorgeeinrichtungen 

zugunsten des eigenen Personals
 – Zinsen auf Geschäftsschulden

Abs. 3: Nicht abziehbar sind: 
Zahlungen von Bestechungsgeldern im 
Sinne des schweizerischen Strafrechts  
an schweizerische oder fremde Amts -
träger

Was heisst das nun? 
Grundsätzlich sind sämtliche Kosten, die zur 
Umsatzerzielung notwendig sind, abzugsfä-
hig.

Wie zum Beispiel: Kosten für Saatgut, 
Dünger, Tierhaltung, Löhne und Sozialversi-
cherungen, Ausgaben für den Maschinenbe-
trieb, Gebäudeunterhalt und allgemeine Be-
triebskosten.
Geschäftsmässig nicht begründet sind:

 – Kosten für die Anschaffung, Herstellung 
oder Wertvermehrung von Gegenständen 
des Anlagevermögens

 – nicht begründete Abschreibungen und 
Rückstellungen

 – Rückzahlung von Schulden
Kosten für die Anschaffung, Herstellung 

oder Wertvermehrung von Gegenständen 
des Anlagevermögens, wie Maschinen, Trak-
toren, Gerätschaften und Gebäude, dürfen 
nicht direkt dem Ertrag belastet werden, son-
dern sind zu aktivieren und über die Nut-

zungsdauer mittels Abschreibungen dem Er-
folg zu belasten. 

Die Höhe der Abschreibungen richtet sich 
nach der betriebswirtschaftlichen Nutzungs-
dauer. Um übermässige Abschreibungen zu 
verhindern, hat die eidgenössische Steuer-
verwaltung ein Merkblatt mit Höchstab-
schreibungssätzen herausgegeben, welche 
verbindlich sind. Wird unbegründet mehr ab-
geschrieben, spricht man von nicht ge-
schäftsmässig begründeten Abschreibungen, 
die dem Einkommen aufgerechnet werden.

Für Kosten, welche sowohl geschäftlich 
als auch privat sein können, wie Telefon, 
Auto usw., ist ein angemessener Privatanteil 
zu berücksichtigen.

Immer ein heikler Punkt sind die kleinen 
Löhne, wie Wümmerlöhne, Helferlöhne und 
Löhne an unmündige Kinder. 

Auch diese Löhne müssen belegmässig 
nachgewiesen werden können. Dies sowohl 
für die Steuerbuchhaltung, wie auch die 

Lohnbuchhaltung. Dazu ist gerade bei Wüm-
merlöhnen und Löhnen an sonstige Helfer 
wichtig, dass von jedem Lohnempfänger fol-
gende Daten erhoben werden: Name und 
Vorname, Adresse, Geburtsdatum, Sozialver-
sicherungsnummer. Auch der Erhalt des Loh-
nes muss quittiert sein, und Ende des Jahres 
ist ein Lohnausweis auszustellen.

Damit ein Lohn an unmündige Kinder für 
die Mitarbeit im elterlichen Betrieb als Auf-
wand abgesetzt werden kann, müssen fol-
gende Voraussetzungen kumulativ erfüllt sein:

 – Die Kinder müssen die obligatorische 
Schulpflicht von neun Jahren erfüllt 
haben. 

 – Nach der Art des Betriebes muss die Ar-
beitsleistung durch das Kind notwendig 
und sinnvoll sein, und es müssen da-
durch Löhne an fremde Arbeitskräfte ein-
gespart werden können.

 – Der Steuerpflichtige hat nachzuweisen 
oder mindestens glaubhaft darzulegen, 

welche Arbeiten das Kind im Betrieb ge-
leistet hat. Diese müssen über gelegentli-
che Handreichungen hinausgehen. 

 – Das Entgelt muss ausgewiesen und an-
gemessen sein. Übersetzte Löhne sind 
nicht abziehbar bzw. herabzusetzen.
Wichtig ist, dass bei nicht eindeutigen 

Kosten der Drittvergleich gemacht wird. 
Würden diese Kosten auch vom Geschäft  
für einen unabhängigen Angestellten (nicht 
Lohnanteil) oder Dritten bezahlt? Wenn Sie 
diese Frage eindeutig mit ja beantworten 
können, sind die Aufwendungen in der Regel 
geschäftsmässig begründet. Sobald Sie zö-
gern, sind die Aufwendungen geschäftlich 
nicht begründet, oder es ist zumindest über 
einen Privatanteil nachzudenken. 

AGRO-Treuhand Region Zürich AG
Hans Ulrich Sturzenegger –

Hans Frei, Vizepräsident SBV, Watt.




